Mittelstandslexikon


Gerechtigkeit

Begriff und politischer Kampfruf „Gerechtigkeit“ kennen viele Deutungen und Definitionen. Und zwar im subjektiven Sinn verstanden als Tugend der Fairness, Interessenausgleich und Rechtschaffenheit von Richtern und Streitschlichtern / Mediatoren, im Umgang mit Recht-suchenden. Objektiv verstanden, als ultimative – staatlicher Gesetzgebung entzogene – Rechtsidee der Beschränkung von Herrschaft, Machtbändigung, „checks and balances“.

Alle Konzepte der Gerechtigkeit gründen auf dem Ideal, dem politischen Ziel sozialer Befriedung, Abbau von Gerechtigkeitslücken, Ungerechtigkeiten, Fehlentscheidungen staat-licher und auch Wirtschaftsunternehmen auf „vermachteten Märkten“, Ausschalten des Wettbewerb (Ludwig Erhard). Nach dem römischen Juristen Ulpian schafft Gerechtigkeit bis heute vor allem „der feste und beständige Willen JEDEM sein Recht zu gewähren…“. Durch einen nicht korrumpierbaren, verfassungsfesten freiheitlichen Rechtsstaat „mit Biß“. Für Theodor Heuss „erhöht Gerechtigkeit ein Volk“ schon aus diesem Grund.

Wort, Philosophie und Umsetzung der Gerechtigkeit wird seit Jahrtausenden streitig dis-kutiert, vielfältig für politische Zwecke missbraucht - je nach Zeitgeist, Religion, herrschen-den Ideologien und Denkschulen. Die Bandbreite der Definitionen schwankt zwischen ethischem Ideal und SOLL-Vorstellung über in Verfassungen oder auch Religionsgemein-schaften festgelegtem Verhaltens – gefühlten Bewusstsein von Gerechtigkeitsefiziten aufzufangen bei Rechtsunsicherheit, Ängsten vor möglicher unfairer Schlecht-Behandlung in den verschiedensten Lebenssituationen, Hilflosigkeit gegenüber immer weniger verstandenen Bürokratiedickicht und Technisierung aller Lebensverhältnisse. Gefühlte Ungerechtigkeit ist zu unterscheiden von höchstpersönlich erfahrener Ungerechtigkeit. Willkür, Gesetzesverstoß,  Menschenrecht-Blindheit, Machtmißbrauch.

Im christlichen Verständnis – etwa im Römerbrief des Apostels Paulus - wird der“ der von Herzen glaubt gerecht..“. Luther sagt „sola fide“- wer allein „aus dem Glauben lebt, lebt gerecht.“ Das Volk Israel nach Altem Testament Thora, kennt als höchste Wertschätzung eines Menschen die ehrenvolle Anerkennung als „Gerechter“. Heute wird in diese Wert-Elite aufgenommen, wer Juden vor Auschwitz gerettet, wer den „Schlaf des Gerechten „ schläft ist mit sich im Reinen, lebt in Sozial-Akzeptanz mit seiner Mitwelt. Uralte Spruchweisheit aber auch: „Da gnade uns Gott“, „Gott der Gerechte möge das verzeihn...“. Strafend-allmächtiger  Gott. Deus irae – Gott des Zorns. Absolut Böse, verstockt Ungläubige, Gott-Lose verfallen  im Ewigen Gericht Gottes dem Fegefeuer, Höllenqualen. Nicht – wer bereut, Buße tut, eben im Glauben bleibt.

Seit Jahrhunderten gibt es das Bild der Göttin der Gerechtigkeit mit verbundenen Augen. Ohne Ansehen Stand, Herkunft, Rasse soll Recht gesprochen werden. Doch Historiker haben herausgefunden, dass dieses Bild der gegenüber dem Angeklagten blinden Justiz - nur dem objektiven Recht des Talmud verpflichtet -, polemische Abwertung römischer Besatzungs-Macht gegenüber Juden in  Palästina war - antisemitisch schon vor über 2000 Jahren. Gerade ein Richter muß genau hinschauen, muß persönliche Lebensumstände, Rechtfertigungs-gründe, Notfälle, Vorsatz, Ausmaß der Schuld beachten – nicht nur den bloßen Buchstaben des Gesetzes. Es gibt „gesetzliches Unrecht“ (Gustav Radbruch), wie leidvoll Deutsche in Hitler-Barbarei und kommunistischer Diktatur erfahren.

Gerechtigkeit heute als idealtypischer Beurteilungsmaßstab, Rating ethischen Verhaltens  beruht auf gelebter und erfahrener gesellschaftlicher Ordnung - kosmisch-göttlichen Ursprungs oder aufgrund Menschenrechtschutzes in freiheitlicher Verfassung. Oder auch beiden. Gerechtigkeit richtet nicht hin, straft nicht um der Strafe willen, sondern mit Ziel friedlichen Zusammen-Lebens, Wieder-Herstellen des Vollbürger-Status demokratischer Teihabe, Wiederaufrichten und Wiedereingliedern des gestrauchelten Straf-Täters. Bis auf wenige extreme Ausnahmen des Absolut-Bösen, psychisch-abnormen Gewalttäters.

Gefühlte Ungerechtigkeit wird häufig auch ausgelöst durch Medienberichte, Meinungs-umfragen, TV-Talk-Runden, Political-Correctness-Trends. Auffallend ist, dass im Vergleich europäischer Länder, Deutschland und Ungarn am heftigsten den „Phantomschmerz krasser Ungerechtigkeit“ empfinden. Nach einem Bericht der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg, sehen sich jeweils 19% der Ungarn und Deutschen als Gewinner der Globalisie-rung. 81% sehen sich als Verlierer. Finnen sehen sich zu 51% als Gewinner, Belgier zu 43%, Briten zu 43%, Franzosen zu 37%, selbst Russen zu 24%. Je nach Berufserfolg und Einkommen, wird ein gefühlter Ungerechtigkeits-Phantomschmerz in Deutschland als Staatsversagen oder als Freiheitseingriff eines überfürsorglichen, dauerhaft bevormundenden Staates empfunden.

Nach Erhebungen des Institutes für Demokopie/Allensbach messen Deutsche Chancen-Gerechtigkeit – vor allem im Bildungswesen – einen „deutlich höheren Stellenwert zu als dem Ziel die sozialen Unterschiede zu begrenzen“ – wie das linksideologisierte Medien  fordern. Zwei Drittel halten einen sicheren Arbeitsplatz für die beste Form sozialer Sicherung. Ein fester Job ist den Deutschen lieber als mehr Lohn. Anerkannt wird von gleichgroßer Mehrheit: Soziale Marktwirtschaft entschärft das Konfliktpotenzial der Arm-Reich-Schere. Ebenso wie ein radikal vereinfachtes und schon dadurch gerechteres Steuersystem. Zwei Drittel der Befragten halten 2009 die politischen Verhältnisse für stabil. Nur ein Drittel die politische Klasse für reformfreudig. 96% schätzen schöne Landschaft und Natur, 95% Steuerbelastung für extrem hoch. Alle anderen EU-Länder haben niedrigere Werte bei Natur und Steuer!

In deutscher Rechtsgeschichte sind Gerechtigkeitsvorstellungen schon immer mit Fairness-Regeln im regional-kommunalen, nachbarlichen Umfeld verbunden gewesen. In einer Augsburger Städte-Chronik des 15. Jahrhunderts ist ein gerechter Mann,“ wer mit lieb Hand das recht wol verstand...“. Also ein Rechtskundiger, der mit sensiblem Verständnis jeweiliger sozialer Situation und Befindlichkeit, geltendes Recht erläuterte und durchsetzte.

Mittelhochdeutsch „gerehtekeit“, ostfriesisch „geregtigheit“ meint den Mitbürger, der mit geltendem Gesetz oder Billigkeit, mit gelebter Fairness im Alltagsverhalten urteilt, handelt, denkt, sich benimmt. So war Anderen gegenüber Vorbild seit Jahrhunderten Richter, Bürger-meister, aber auch Dorfschullehrer, Hebamme, Pfarrer, Gemeinde- oder Zunftältester, Feuerwehrchef, Familienvater, familientraditioneller örtlicher Unternehmer. Von diesen Vorbildern - den „Gerechten“ - wurde erwartet, dass sie jedem das ihm gebührende Recht zuteilen oder ihm dabei helfen – und zwar ohne Ansehen der Person, nach bestem Wissen und Gewissen. Gerechtigkeit ist in deutscher Tradition nie allein von staatlicher Autorität geprägt worden. Ganz im Gegenteil - selbst in Zeiten der Hitler - oder SED- Diktatur.

Jedes Leitbild Gerechtigkeit war und ist immer eingebettet - je nach Weltgegend und Nation oder Religion – in ganz unterschiedliche Sozial- und Rechtskulturen. Von Konfuzius-Philosophie in Asien, Hindus,uddhisten, Tabu-Recht der Papuas über islamische Scharia, bis zu christlich-abendländischen Tugendlehren. Das ist - trotz Globalisierung und den Vereinten Nationen mit der UNO-Menschenrechts-Charta - so geblieben. Bis heute. Das Ideal einer harmonisch-sozialen, allseits akzeptierten Weltordnung, ist in Jahrtausenden von Jahren der Weltgeschichte nie erreicht worden. Glücksverlangen, Wünsche, Lebensstile sind zu verschieden.

Tugendideale subjektiver Gerechtigkeit wandeln sich. Sie waren anders in früheren Agrarge-sellschaften als in heutigen Wissens- und Techno-Gesellschaften. Anders bei wandernden Nomaden- und Jägerkulturen, als im heutigen Zeitalter der Urbanisierung. Immer tätige Nachbarschafts-Solidarität, familiäre Selbsthilfe und -vorsorge sind durch milliardenschwere staatliche Infrastruktur und Dienstleistungen für uns Deutsche entbehrlich. Zugleich steigen Erwartungen höchst individueller Lebensstile – oft ganz ohne jede Rücksicht auf Folgen für das Weltklima, den Überlebensnotwendigkeiten von mehr als zwei Drittel in Existenzge-fährdung lebenden Mitbewohnern auf dieser Erde. Welt-Hunger von mehr als einer Milliarde Menschen, Alle drei Sekunden stirbt ein Kind an Hunger auf der Erde.

Griechisch dikaiosyne, sieht Gerechtigkeit als Zusammenschau gelebter, bewahrter Rechts-Tradition. Neben den späteren mittelalterlichen Rittertugenden der Weisheit/SAPIENTIA, Mäßigung/TEMPERANTIA und Tapferkeit/AUDACITAS, ist IUISTITIA/Gerechtigkeit Wurzel des gentil uomo, Gentleman; Kavaliers aus Adelstradition bis heute. „Tenue“, „contenance“, „Ritterliche Haltung“ - auch in schwieriger Lebenslage, zeichnet den gerechten Ehrenmann aus, den eine Schamgrenze vor Grenzüberschreitungen, vor unanständig-ungerechtem Benehmen bewahrt. Die vier Rittertugenden sind heute noch subjektive Kardinaltugenden, nicht nur der westlich-abendländischen Welt – auch im internationalen Geschäftsverkehr, Völkerrecht mit Schutz der Menschenwürde, Grundrechten.

Aristoteles unterschied objektiv ausgleichende Gerechtigkeit - iustitia commutativa – bei Tausch, Geschäftsverkehr, Handel, Schadensersatz und die austeilende Gerechtigkeit – iustitia distributiva – im Verhältnis zwischen Staat und einzelnem Bürger, etwa bei Güter- oder Ämterverteilung. Heute würden wir von Marktgerechtigkeit im freien Warenverkehr, vom Sozial-Transferstaat oder Staat der Daseinsvorsorge sprechen – iustitia distributiva.

Nach deutschen Erfahrungen mit Perversion jedweden Gerechtigkeits-Ideals in Hitler- und stalinistisch-sozialistischer SED-Diktatur, ist der Staat des Grundgesetzes „eine wehrhafte Demokratie“ - nicht wie die Weimarer Republik wertneutral auch gegenüber erklärten Feinden und Verächtern der Freiheits- und Menschenrechte. Voraussetzung auch jeder Form sozialer Gerechtigkeit ist, zuerst ein Grund- und Menschenrechte durchsetzender starker glaubwürdiger Rechtsstaat - auch mit dem Recht der Verfassungsbeschwerde jedes Bürgers. Gewaltmonopol des freiheitlichen Staates schützt Bürgerrechte - nicht die Mächtigen.

Verhängnisvoller Irrweg deutscher Rechtskultur war der Kelsen-Rechtspositivismus - drama-tisch-teuflisch demonstriert in den Nürnberger Rassengesetzen und Carl Schmitts Diktum „Der Führer spricht Recht“. In Gesetz- und Amtsblättern veröffentlichter Rassenwahn und tödliche Schikane, war „gesetzliches Unrecht“ abgesegnet und exekutiert von einer großen Mehrheit damaliger deutscher Juristen und Beamten. An solcher legal-bürokratischer Wahnsinnstaten ist der deutsche Obrigkeitsstaat in seinem antiwestlichen antiparla-mentarischem Sonderweg buchstäblich verfault, ad absurdum geführt. Aus Kadaver-Gehor-sam und Staats-Disziplin ist Gerechtigkeitsdisziplin und -sensibilität in Deutschland im letzten Drittel des 20.Jahrhunderts geworden.

Deutschland ist nach Irrungen und Wirrungen in der blutigen ersten Hälfte des vergangenen 20. Jahrhunderts im langen Weg in westlich-freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie endlich, endlich in Normalität des freiheitlichen Rechtstaates sozialer Marktgesellschaft angekommen. In der „freiheitsrevolution89“ der DDR-Bürger ist dieses Angekommensein in freiheitlicher GERECHTIGKEITS-verpflichteter Demokratie eindruckvoll bestätigt worden.

Es gibt 2009 viele ganz neue nicht erfüllte Gerechtigkeiten. Im Bundestagswahl-Programm Bündnis90/Die Grünen heißt es: „Deshalb verbinden wir Verteilungs-Gerechtigkeit mit Teilhabegerechtigkeit, Geschlechter-Gerechtigkeit und globaler Gerechtigkeit...“. SPD defi-niert sich neu als eigentliche immer schon bestehende soziale Mitte mit Dauer-Anspruch allein soziale Gerechtigkeit zu praktizieren. Ebenso die Lafontaine-Linke. CDU/CSU vermeidet das Unwort und beruft sich auf Erhards soziale Marktwirtschaft als gerechteste Gesellschaftsordnung. Die FDP spricht von Marktgerechtigkeit, Fairness-Gebot für den Umgang miteinander. Wachstum, Arbeitsplatz-Sicherheit sei die einzig nachhaltig soziale Gerechtigkeit. Liberale Gerechtigkeit anständiger wettbewerbsfeste Mitte – auch in globalen Krisen.

Jede Partei hat danach ihr eigene mehr oder minder klientel-orientierte Form gewollter Gerechtigkeit. Meist allerdings mit Verlust an Klarheit und Wahrheit. Mit Verlust „des festen und beständigen Willens, jedem sein ihm zustehendes Recht zu gewähren...“ (Ulpian).

Maßstab ist Artikel 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Jedes Menschen - nicht nur die Menschenwürde deutscher Staatsbürger. Der Grund ist für Christen „scintilla DEI“ in jedem Menschen, göttlicher Funke, Gottes Ebenbildlichkeit. Dieses Spiegel-Bild des göttlich-ganzheitlich Vollkommenen ist auch Kern des Bildungsbegriffs, zielt auf Ethik-Konsens im Miteinanderleben in Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Fairness.

Völlig unverständlich war daher der in der Großen Koalition ausgebrochene Streit, wer der Sozialfortschrittlichste, Gerechtigkeitsfestete, vor allem Umfragepopulärste im Gerechtig-keitswettbewerb. Der Streit ist müßig, weil das Erfolgsmodell Grundgesetz mit Achtung der Menschenwürde in freiheitlich-sozialer Marktgesellschaft im gelebten Rechtsempfinden der übergroßen Mehrheit aller Deutschen festgeschrieben. Kollektives Gedächtnis. Unwider-rufbar. Krisenfest gegenüber Tagesmoden Political Correctness.

Das Rad sozialer Gerechtigkeit braucht nicht neu erfunden zu werden. Gesetzlicher Mindestlohn überflüssig. Sozial- und Tarifpartnerschaft verfassungs- und gerichtsfest. Mit festgelegten Spielregeln und Daten des Statistischen Bundesamtes oder Wirtschafts-forschungsinstituten, was unterste Lohngruppe, was soziales Minimum. Jede Branche - seien es Metaller, Chemiefacharbeiter, Briefzusteller, Gebäudereinigungsgewerbe – müssen ein für beide Sozialpartner erträgliches Kostenergebnis als Mindestlohn aushandeln. Weiteres Schuldenmachen, zu Lasten des Steuerbürgers - Ausschütten von Füllhörnern des Staates - war Armutszeugnis der Großkoalitionäre und gefährdete die Haushaltskonsolidierung.

Der Wähler hat am 27. September 2009 großkoalitionären Marktskeptikern und demokratie-besorgten Populisten ins Stammbuch geschrieben: „Jedem Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“. Einzelfallgerechtigkeits-Klein-Klein-Entscheidungen, um Umfragewerte zu optimieren, Wählerklientel zufrieden zu stellen, vermehren Dauerfrust über  Regierungsunfähigkeit, über Führungsschwäche bei Wählern. Deutsche lieben nicht per-manenten Polit-Klassenstreit. Mediengeschürtes Nieder-Machen von Mit-Demokraten liefert irreal-utopischen Links-Demagogen - mit Rechtaußen - oder Marx-und Murx-Argumenten - nur Munition. Rohrkrepierer wie das Bundestagswahlergebnis 2009 zeigt.

Sorge macht, dass jeder vierte Deutsche sehr pessimistisch 2009 in die Zukunft schaut und die 1970er Jahre für die Best-Erlebten hält, in sechszig Jahren deutscher Geschichte seit 1949. Es waren die 1970erJahre, in denen Willy Brandt zusammen mit Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher Demokratie und  konsequente Friedensverantwortungspolitik wagte. Was schließlich 1989 zu Mauerfall und Wiedervereinigung, zur Implosion des stalinistischen  Sowjetimperiums und Ostblocks führte. Wer wagt - gewinnt!
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